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Einwendung zur Umweltverträglichkeitsprufung Temelin 
„Neue Kernkraftanlage am Standort Temelin einschlieftlich Ableitung der 
Leistung in das Umspannwerk mit Schaltanlage Kocin" 
(Einwendungsfrist 07.05. -18.06.2012 

Im Namen der rund 2.200 Mitglieder des Vereins „Uberparteiliche bayerí
sche Plattform gegen Atomgefahr, insbesondere aus Temelin e.V." erhebe 
ich folgende Einwendungen gegen die vorgelegten Unterlagen im Rahmen 
der Umweltverträglichkeitsprufung zur Erweiterung der Kernkraftanlage 
Temelin (Reaktor 3 und 4) und die Realisierung des Projekts. 

Einwendung 1 

Die Stellungnahmen im veróffentlichen Gutachten zur Umweltverträglich
keitsprufung „Neue Kernkraftanlage am Standort Temelin ..." sind unvollstän-
dig. 
Mit Datum vom 03. Február 2009 hat das Tschechische Umweltministerium den 
„Abschluss des Feststellungsverfahrens" laut § 7 des Gesetzes Nr. 100/2001 
Slg. uber die UVP, gezeichnet von Ing. Jaroslava Honová (Direktorin UVP-
Abteilung Umweltministerium), erstellt. Diese Unterlage wurde in Ůbersetzung 
u.a. dem Bayerischen Staatsministerium fúr Umwelt, Gesundheit und Konsu-
mentenschutz, den Grunen im Bayerischen Landtag, der Stadt Passau und der 
BI Uberparteiliche bayerische Plattform gegen Atomgefahr, insbesondere aus 
Temelin e.V. zugleitet. In dem Schriftstúck „Abschluss des Feststellungsverfah-
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rens" sind 34 Einzelpunkte benannt, die gemäB Beilage 4 des Gesetzes als 
Schwerpunkte auszuarbeiten sind. Dieses ist nicht oder nur teilweise er
folgt. 
Als Beispiel sei hier auf Punkt 5 verwiesen, in dem in der Dokumentation eine 
konkrete technische und technologische Beschreibung aller in Erwägung ge-
zogener Reaktortypen, einschlieíllich der Technotogieschemata und eine Pru-
fung der Umweltauswirkungen usw. fůr die einzelnen betrachteten Reaktor
typen gefordert wird. 

Einwendung 2 

In den bisher vorliegenden UVP-Unterlagen wird der tatsächlich einzubauende 
Reaktortyp nicht benannt. Als mogliche Alternativen werden die Typen EPR, 
AP 1000, AES-2006 (MIR-1200) und EU-APWR aufgefuhrt. Eine seriôse Risi-
kobeurteilung im Rahmen einer grenzuberschreitenden UVP ist nicht môg
lich, da erst nach Ablauf der Einwendungsfríst der einzubauende Reaktor
typ festgelegt werden soli und sicherheitsrelevante Angaben fehlen. 

Einwendung 3 

Bei der Beurteilung der Umweltrisiken bei môglichen Stortallen und Aus-
nahmesituationen (z.B. Super-GAU) verweist man auf ein „Konzept der 
Sicherheitsbarrieren", das Schutzma&nahmen fiir die Bevôlkerung der 
Nachbarstaaten erubrigt. Laut Gutachten, Kapitel V, Seite 370 wurde die Be
handlung von Szenarien einer môglichen Beschädigung des Sicherheits-
behälters (Containment) den formellen Rahmen der UVP ůberschreiten, d.h. 
die Móglichkeit und Folgen einer solchen Katastrophe wurde nicht unter
sucht. Eine grenzuberschreitende Risikobewertung im Rahmen der UVP ist 
daher nicht môglich. 

Einwendung 4 

Die Endlagerung des Atommulls ist nicht definitiv geklärt. 

Einwendung 5 

Eine ausreichende Haftung fur alle denkbaren Gesundheits-, Vermogens-
und Evakuierungsschäden ist nicht gewährleistet. 



: • • ..tóá? W ' T L * ' ^ , 

 

^- • ' ' ' v ' • •. ^v&WK^MBbfk {Oy.V:; rT^vo,.;A ,000)' \ . 

" i * • • • * . . • • 



Einwendung 6 

Die UVP entspricht nicht den bindenden Vorschriften der Aarhus-
Konvention, der Espoo-Konvention und der UVP-Richtlinie 85/337/EWG. 
Hiernach muss bei grenzuberschreitenden Projekten jeder beteiligten Per
son das Klagerecht eingeräumt werden. Ferner muss ausländischen Be-
troffenen (z.B. deutschen Staatsbiirgern) die gleiche Beteiligungschance 
wie Inländern (tschechischen Staatsbiirgern) eingeräumt werden, d.h. eine 
UVP-Anhôrung in Deutschland in deutscher Sprache ist fur deutsche 
Staatsburger zwingend erforderiich, da dies tschechischen Staatsbiirgern 
am 22. Juni 2012 in Budweis in ihrer Muttersprache gewährt wird. 

Scheibner 
Stellvertretender Vorsitzender 
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